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Antrag 

„Prüfung und Verbesserung der Gehsteigbeleuchtung 
in der Radetzkystraße“ 

 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Die ressortzuständige Stadträtin wird ersucht, eine Prüfung der Straßen- bzw. 
Gehsteigbeleuchtung in der Radetzkystraße zu veranlassen und dem Gemeinderat über das 
Ergebnis zu berichten. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob und wie eine durchgängige, 
beidseitige Beleuchtung der Gehsteige entlang der Radetzkystraße aber auch an den dort 
abzweigenden Straßen hergestellt werden kann.  

 

Begründung 

Die Radetzkystraße verbindet den Langen Weg mit der Reichenauer Straße und wird als wichtige 
Fußwegeverbindung im Alltag genutzt. Auf beiden Seiten befinden sich Gehsteige, jedoch ist 
derzeit nicht auf beiden Seiten eine durchgängige Beleuchtung gewährleistet. Auch die 
abzweigenden Straßen wie etwa die Burghard-Breitner-Straße sollte von der Prüfung umfasst 
werden. 

Gerade in den dunklen Jahreszeiten ist eine ausreichende Gehsteigbeleuchtung ein zentraler 
Beitrag zur Verkehrssicherheit und zum Sicherheitsgefühl: Hindernisse werden besser erkannt, 
Konflikte zwischen Fußgänger:innen und anderen Verkehrsteilnehmern reduziert und Wege 
werden auch in den Abendstunden nutzbar, ohne dass Menschen auf die besser beleuchtete 
Straßenseite ausweichen müssen. 

Anrainer:innen haben wiederholt darauf hingewiesen, dass die weniger beleuchtete Seite als 
Angstraum wahrgenommen wird und sich insbesondere für Kinder, ältere Menschen und 
Personen mit eingeschränkter Mobilität Unsicherheiten ergeben. Eine symmetrische, 
durchgängige Beleuchtung beider Gehsteige ist daher eine vergleichsweise einfache, aber 
wirksame Maßnahme, um die Nahmobilität zu stärken und die Lebensqualität im Wohnumfeld 
zu verbessern.  

Der ursprüngliche Prüfantrag wurde bereits vor längerer Zeit eingebracht, blieb jedoch ohne 
sichtbare Umsetzung. Angesichts der anhaltenden Problemlage ist eine erneute, aktualisierte 
Prüfung und eine klare Darstellung von Umsetzungsoptionen erforderlich. 

 

Bedeckungsvorschlag: 

Nicht erforderlich. 


